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chenckeu .

tJewohl es gewiß ist, haß HMonoxolra öffentlich VM

hotten sind , e?. Mo-rs ^s/ . N . A. zu Aug ^

» spurg. ' i ' ir Hie lNrd sthaHr

^ Uche lOerkariffberreffenH . Xnipbclülä . ^

/ . 2 . ^ so nehmen doch die Rechtsgelehr ,
len gewisse Falle aus / wie Larprov . ^ . / . ^er/74 . bezeuget , m

welchen dieselbe, so wohl wegen deß gemeinm Wesens Rschdurfft
und Nutzen , als auch wegen der Billigkeit vergönnet worden seyn

sollen, wovon mit mehrern handelt krictUu

Und aus diesen Ursachen hat auch der Rath an denen meisten

Orten , von denen Fürsten und Lands -- Herren krivUeZia erhall

ten , ftembde Weine und Biere zu schencken . krnkck. ^/ . c^. ^.
st. / / s . « . welches derowegen anderen , so nicht

sonderlich darüber pr!vi1e§iret sind, nicht erlaubet ist.
Es
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Cs wird aber hiegefraget :

Ob die Obrigkeit ihre : ? Bürgern verwehren kön¬
ne / das Bier oder wem anderswo / als in

ihrem OiMS oder Stadt zu
kauffent

Welche Frage Lejahtt wird mit 8ck6pl ! ?. 4. c- - ^.
krlrscb . ^ KeyZer . Dcv.

denn , wenn die Bürger nur einheimisches Bier
trincken , wird der gemeine Nutzen befördert ,

Hieherdienetdas Quedlinburgische 8mrumm :

Bey ebenmäßiger Straffe soll / ohne erlangte fon ;
derbahre Erlaub,mß / keinem auf der Hochzeit wein und

frembd Bier zu speisen verstattet werde » ; bey welchem
Erlauben denn jedesmal der Personen Gelegenheit / da¬

mit keiner über seinen Stand und Vermögen handeln mös

ge / o//c ^ ret werden soll . Quedlinb . Policey - Ordn .

// - . §. 20 .

Wie auch das Magdeburgische :
Es ist auch mit vor gut angesehen / dieweil jeys

( GOtt Lob und Danck ) gute Biere allhier gebrauet
werden / daß alle diejenigen / vomBrauwerck oderBack -

rverck / so unser Innung verwandt / und derselben theils

hafftig stnd / aufdie wirthschafften / so sie/vor sich und

ihre Minder / thun werden / unser eigen eingebrauen Bier

schenckensollen/und darmit eine, ; Eingang machen / auf
daß der gemeine Mann auch mit der Zeit nachfolgen mo ,

ge bey r 2. fl . Magdeburg . BrauDrdn . §. rv .

Rr Es



- ^ 44 Deß Dierten Theils Erstes Capitel ' .

Es scheinet zwar im Wege zu stehen:
1. ) Die Freyheit Handel und Wandel zu treiben .

2. ) Daßdieses 8ramc ein lVlorioxollum einführe ,
, Und daher z. ) ,Knipschi ! dt anderer Meinung. ist .

'
-Lr' -V. M / . - 7^. 22 . ». / Z. Äüi

Wein es wird geantwortete
i . ) Daß auch heut zu Tagedie Freyheit : Handel und Wan¬

del zu treiben vielfältig eingeschräncket worden sey, wie wir oben

gemew
t̂. ^ ^ onopolia auch erlaubtste , wann siemit Er -

faubnüß hoher Obrigkeit getrieben werden ;
z . ) Daß wir einer ^ umrität die andere entgegen setzen :

Wiewohl Knipschildt . / . mehr diese Irage rraLiret : Ob

vran denen Frembden verbrethm könne / daß sie keinen

wein oder Bier in - er Stadt knuffen / und an andere Orte

Verführen . . „ .
Aus vorbeugten erhellet schon, daß man ohne sonderbahre

Erlaubnüß ordentlicher Weise kein frembd Bier fausten dürste:
Dahero conrrabiren gleichsam die Bürger an vielen Or¬

ten mit der Obrigkeit , daß ihnen vor ein gewisses Geld ein odsr an¬

der Faß frembdes Bier und Wem zu schencken erlaubet wird .

Snipschild . 2. / §. s . ^ 4 .

Gleichwie aber die Obrigkeit mit allem Fleiß darauf stehet, .
daß ihrem krivileßio nichts zum Nachtheil geschehen möge ;

Also mögen im Gegentheil die Bürger darauf sehen , daß die

Obrigkeit ihr ? rrvlleZium nicht zu weit exrenöire , indem die

rrivileZia nach dem genauen Wort - Verstand müssen ausgeleget
werden , Oarprov . 2. Q- «/ ?. / 2. -st/i / ^. -r. laboo . E Var -

bvk . / ^ . 24 . / .

Dahero kan man leicht urtheilen , was von demjenigen ? ry -

cess zu halten sey, welcher in einer gewissen Stadt zwischen dem

Rath deß Ortes unddemn Bürgern vor wenig Jahren geführet :
worden ;

Der
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Der Rath verböte denen Bürgern , fürnemlich aber denett

Gast - Wirthen , sie sollten das Bier oder Gose nicht Faß - weiße
son den andern Bürgern cmkauffm , sondern von dem Räthst
Keller Kannen weise holen lassen , und ihren Gästen vorsetzen ;

Die Bürger wiederfttzten sich, und beschuldigten diesen Bes

fehl einiger Unbillichkeit , dem sie nicht gehorsamen könnten , in -

dem die Unterthanen Rechts widrigen , unbilligen , und auf eige¬
nen Nutzen abzielenden Befehlen Folge zu leisten nicht schuldig
wären,ÄocI <. ?o/ . / . Km' pLclülä .

Die Bürger auch nicht gezwungen werden

könnten , daß sie das Bier in einem gewissen Wirths - Hauß kauf¬
ten , / . Ke/d. Kmplclülck . ^. ^

Indem einer Obrigkeit Zwar zustehet , die Unterthanen an

ihren Rechte und Freyheiten treulich zu schützen ; nicht aber um

terzudrücken : Absonderlich ihres eigenen Nutzens wegen . ? kei1 .

Q>^/72S2 . « . ^ F. Dahero werden die Verbote hin und wieder

oerworffen , wenn die Obrigkeit ihren Unterthanen befehlet , daß
sie von niemand andern , als von ihr , oder daß sie nur in diesem
oder jenemWirths - Hauß das Bier oder Saltz kauffen sollen ;

Daß sie nicht anderswo maalen und backen , als in ihrer
Müh ! und Back - Ofen , oder wenn sie etwas anders dergleichen
befehlet , das zuvor in der Macht und freyen Willen der Unter¬

thanen stunde. Hock . si. L' o^/7 / o. ». F/o . Lniplcklilci .
L L. -r.

Derowegengiengen auch die Bürger von diesem Befehl zu
einer höher » Inüanr , und erhielten , daß das Verbot aufgeho¬
ben wurde ;

Allem der Rath liesse es auH nicht einmal dabey bewenden^
sondern suchte Hülffe bey dem Fürsten , und erhielte so viel , daß
einlermm die Sache zu untersuchen , anberaumet wurde :

Dadarm der Rath das krivileAum ( welches er jedoch nicht
^ xrvckuciren wollte, ) und wie die Bürger darwieder handelten,an -

R r 2 führete
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führete , und wendete zugleich vor , daß das wenige Einkommen die

Bedienten jährlich zu besolden kaum zulänglich wäre .

Die Bürger hingegen fteiffeten sich aufden Besitz der natür¬

lichen Freyheit , und daß sie von undencklichm Zeiten gantze Fäs¬

ser Bier von ihren Mit - Bürgerngekauffet , und denen Gasten zu

trincken gegeben .
Wieder das krivllemum aberexopirten sie, daß solches nur

von Frembden , nicht aber von Einheimischen , rede ; könne de¬

swegen aufdiesen Fall nicht exrenciiret werden , weil die erivila -

ma nach den eigentlichen Worten mästen verstanden werben ,

block . n/ . / . «. 2F4 . und endlich versetzten sie wieder

das geringe Einkommen , daß , da solches vonlangen Jahren zu

Besoldungderer Bedienten , und Bestreitung anderer Ausgaben

zulänglich gewesen , der Rath die Ursach sagen sollte, warum es

dannjetztnichtlangenwollte ? , . ^ ^
Nachdem die Fürstl . Rathe beyde Theile angehöret , suchten

sie einen gütlichen Vergleich zu machen , indem aber solches nichts

fruchten wollte , liessen sie die Sache zu ememkroceü kommen .

Der Rath aber , welcher sich auf seine kunäamema nicht sicher

Processes nicht ermatten : Da dann geschehen, daß die Bürger

biß aufdiese Stunde in rchiger koilels einheimisches Bier Faß¬

weise zu kauffen und unter ihre Gäste auszuschenckenverblieben .
Besiehe Larprov . L^. 4- - .

Dieses erläutert das Quedlinburgische 8rawmm mit diesen
Worten gar schön : Jedoch mag ein jedweder zu seinem
Haußhalt / so viel ihme beliebet/emlegen / und selben für

sich und die Seinigen/so wohl etwa habenden Gaftmah -
! en gebrauchen / auch der Gast - Wirth Peter Rarpe / zu

Behufs der Frembden / so bey ihm abtretten und herber -

ru
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in Gläsern und Aannen etwas zu verlassen , bey r o. Tha¬
ler Straffe sich nantzlich enthalte ; ? . Westendorffisch Brau -
Ordn . zu Quedlind . H. / 2.

Hieraus kan auch die Frage , so ^ nno 164/ . von demRath
ZuFreyberg aufgeworffen worden , clecläiret werden :

Ob der / so ein hat / daß innerhalb er -

ner Meü weges kein ftembdesBier solle ausae -

sthencket werden / auch vermehren könne / daß
' kern anderer eine wemschencke aufrichten

oder Wein verkauften darff ^

Worauf die Schoppen zu Leipzig mit Nein geantwortet ,
wie L- rrpXov . / ^ t . L. ^c-r/7 / bezeuget .

Denn die Worte eines Lmruri und ? riv ? 1eZü müssen gantz
genau und eigentlich verstanden , und nicht von einem Eatu auf
den andemexren6iret werden .

Und hindert nicht , daß wann ein Fürst einem etwas vergön¬
net , solches in weiten Verstand müsse genommen werden , L.

Denn dieses hatiseinen Abfall , wann die Erweiterung aufei -
nes andern Schaden und Nachtheil zielet , O vn . c--/ . ^ 4

/ « 4. wo er auch zu Ende mehr lümimriones von die¬
ser Regel hat . Bestehe Oarpwv . «. / / . R. ey^er .

Hreher dienen sonderlich die Worte deßLeipziger Rathes :
Dieweil aber dennoch die angeführten

Ordnungen meisientheils nüt klaren Worten allein vom
Bier - brauen undSchencken reden / und demnach ihrer Art
nach weiter und auf den wein keinesweges zu ^ - Een /
was auch von anderer Handlung und Bürgerliche, ? ^ ah -

Rr z
"

rung
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rung darinnen gedacht / allem von den wahren / und alle

dem/so beyder Stadt Freyberg selbst gezeuget / gem « s

chet inrd gearbeitet wird , auch eigentlich zu allgemeiner
bürgerlichen Nahrung gehörig / zu verstehen / darunter

aber die DerkauAmg deß Weines nicht mit begriffen rc .

So habt ihr euch auch damit wieder diejenigen / so unter

dem Ammte binnen der Meile Wein schenken , nicht zu

behelffen , es mag ihnen auch solches zu thun nicht ver¬

wehret werden « D. R . W. Ou ' PTOV.

Allein nun E 4 ) gefragt :

Ob denen Bürgern verbotten / auch 5 » ) ein

gemacher werde, ; könne / wormnen

denen Bürgern , so der Steuer zum Nachtheil

und Betrug / aus der Obrigkeit anders -

wohin zum Bier gehen / eine Strasse
- auferleget wird t

Ja / doch also , daß das Smwmm auf keinen Noth - Fäll

excenäiret werde ; ^ . . .
Denn wenn die Bürger ihres Handels wegen an emen an¬

dern Ort reisen , und daselbst trincken , so find sie keines Weges zu

straffen ; Wenn sie aber das Lmwwm mit Fleiß zu hintergehen

suchen , sind sie Straffe - fällig . Klock .

t ?o«c/ . /4 . L?. O. icnipsLtlilö . / ^ . L.

U. l - F.
Llnd zwar vertheidigen die Gültigkeit dieses 5taw6 > Wock .

«i. / . Knixlcbilä . / . ». Lverkarcl . ^o/ . / . 0, - ^7 4/ . kritscb .

0--VS/-0/. c. 2. «. und führen folgende Ursachen

1. ) Daß man den Betrug verhindern solle, L.



-ve-/; ' ! bl : « ^ e M>rLÄ/F Er ^ M. rE . A r/c-
Labor . M <-. c--?/' . L/ . BX. p.

2- ) Daß durch ein 8mwmm denen Bürgern könne vV
wehret werden , daß sie ausserhalb deß OiirriQs Nichtsthun mör
gen . ^ . ,rÄr. ^ ô -r/ ° -/so .

3- ) Daß die Bürger,,indem sie,, die Steuer zu hmtcrgehen -
sich ausserhalb deß OittriLes begeben, in dem OiltriÜ das Ver¬
brechen anfangen . Lverbarö . «. lock . XniMkilö .

Es stehet zwar . im Wege
i - ) Daß man dessen Befehl , der ausser seines Gebiethes Ge¬

setze vorschreibet , ohneeme Straffe deßwegen zu befürchten , ver¬
alten könne .

S- ) Daß ein Lmrutum so eine Straffe aufetwas setzet, ei¬
nen Unterthanen , der ausserdem Gebieth deß , der die Straffe ge -
setzet, sündigst , nicht binde - s.

Z- ) Daß es der natürlichen Freyheit zuwieder sey, ^ kenvk .
«' k- Q^ 7 / § s . Latprov . V- ^.

4 . ) Daß ich zuvor selbst anderer Meinung gewesen.
Allein aufdas r . ) wird geantwortet , daß L /. nicht von Bür¬

gern oder ! lnrerthanm , sondern bloß von Fremden , zu verstehen
sey, LverlaZrcl . Klock . Xniplcbiki . L /-

L. ) Das aus einem Jrrchrrm der EanoMen herge¬
kommen, Lverkarch Idock .

Weil ein Unterthan so außerhalb deß Gebiethes wieder die
Gesetze der Obrigkeit gesündiget , allerdinges kan gestraffet wer¬
den , Lverkarö . « e Ltocl ^ / . auch der Richter oder die
Obrigkeit deß Ortes , wo der OelinouLin wohnhaffr heut zu
Tage , ohne Unterscheid , auch in solchen Verbrechen , die ausser¬
halb seines Gebiethes geschehen, mummen kan . Earprov .

//o . karinsc .
LrunnemMn . s- i L. Q o».

V
, . - - ^

z- ) Jst

^ i
- V !

W : ,W
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z. ) Ist ein Unterschied zu machen , cd der Bürger die

Steuer zu hintergehen / oder aus j ^orh / an einen fremden
Ort gereiset sey : Von jenem , nicht aber von diesem Fall re¬
de ich.

Und ist oben ist . / . c . 2 » gleichfalls gesaget worden , daß
die natürliche Freyheit heut zu Tage gar sehr eingeschränkt

'
sey.

Auf das 4. ) wird geantwortet , daß ein Tag den andern

lehre , und die letztem Einfalle allezeit besser seyn , als die

ersten ;
Da auch her Kayser JuMiänus selbst , wie auch der

Pabft , nachdem sie eine Sache besser begriffen , sich nicht ge -

schämet ihre Meinung zu ändern , so wird es mir auch niemand

Übel deuten , ^ mkon . kreuäenberZ . <7s»c/ .

^ 2 . » . /oL . kinckelch .

Uberhieß es auch gar offt geschiehet , daß aus denen rario -

nrbu8 clubicancll rariones ciecicisnm werden .

Es muß aber erwiesen werden , daß die Bürger die Steuer

zu hintergehen , an solchen fremden Ort würcklich gegangen

seyn , weil die Verbrechen nicht vermuthet werden , Mock .

/. Q Vulrej . i ^s/ . 4. «.

Doch wird allhier so ein genauer Beweiß nicht erfordert ,
sondern es ist ein vermuthlicher zulänglich , Z. E . daß er nicht
auf dem rechten Wege , sondern auf Umwegen , dahin gegangen ,
LvertiarcZ . / . -r.

Weil derjenige, so auf einem ungewöhnlichen Weg ergriffen
wird , einen Argwohn wieder sich verursachet , daß er den Zoll
oder die Mauth habe umgehen wollen , wann er nicht eine recht¬
mäßige Ursach anführen kan , warum er von dem rechten Weg
abgewichen , Xloclc , /. e ? E/ . /ss . öechr . ^

^ L?v/rc/ . s .

Man
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Man kan einem solchem auch allenfalls das suramenrum
purgatioms zu erkennen .

Dieses nun mag von dem Recht fremdes Bier zu schenckm.
Vor dieftsmal auch genug seyn.

Deß Vierten Theils Zweytes Capitel .

Von dem Recht Wirthschafft zu ttciben .

« ^ ZJesem Brau - Recht ist ferner das Recht Wirthschafft zu
treiben sehr nahe verwand , von welchem ich vorretzo etwas

weniges beyfügen will .
Unter diesem Recht will ich so wol verstanden haben , das

Recht Gaste aufzunehmen , als auch das Recht Essen und Tun¬
iken , vor die Bezahlung , darzureichen , gleichwie dieses beyde
meistentheils beysammen anzutreffen ist .

Von diesem Recht Wirthschafft zu treiben kan r. ) geftaget
werden :

Ob ein je - er einen Wirth abgeben könne ?

Die Zweiffels Ursache scheinet zu seyn , weil der Wirthe
Vermögen unter dasjenige gerechnet zu werden pfleget , das mit
Unrecht erworben worden , V^ ekner . « un¬
recht gut faselt nicht . Knipscliilä . Ls . e. ». und ein
Witthshauß vor eine Hure geachtet wird , L. e?.
^ , «7 ^0/ ?// «^, und daselbst Lalicer . und örunne -
mann .

Dahew auch einem Vater eine Injurie angethan wird ,
wann jemand seinen Sohn ins Wirthhauß geführet hat , /

Gs Alleine
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' Alleine dieses ist vielleicht wahr von denen Wirthen , welche

vor Beaierde und Geitz die Gäste um das Geld brmgen , und lhr

Geld fast stehlen, zugleich auch allerhand Anlaß zur Upprgke' . t mw

Hurerey geben , und Huren- Wirthe smd; mcht aber von ehrli¬

chen und erbahren Wirthen , welche gewisse Weise uno Ordnung

halten , auch nicht mehr , als ernen brlllchen von der Obrrgkut

gesetzten Preiß vordre Speise und Herberg fordern ,

Derowegen will ich lieber , wegen folgender Ursachen und

Beyfall vornehmer Rechtsgelehrtm , mit ^ a antworten .

Denn es ist dem gememen Wesen daran gelegen , vaß vor

die Reifende Wirths - Häuser gehalten werden , worrnnen sie bey

Tag und Nacht einkehren können , i . . / . ^ r. . Et - F- ^

Llelenäorf . ^

^uch die Gaben deß Verstandes und Glückes eimm jeden

ossm stch -n, und was d « AX7- M- M -A-n M - m ch

Er . « . E . Qr«^o. -r. welche ÄerNMg bL- geti

Mck . -r-s/. 4. «. / . üclmercke ^ .

M/ : » . / « . »pprcckr . ^ §. F».
e - ^ - LS . l « . c « /2 . . Valckar . » L» .

5 « - otschÄbSÄm- lich -s
KmdkL^on . «s hab - dann ° m. r aus

einem I ' rivilemv oder Verjährung erlanget , daß er sich diejeS

Rechtes allein gebrauchen solle , Üwpnrecbr . ^ ; >er üch.
allwo er dieses krsojuäicrum deß Schöppenstuhls zuLerpzrgam

sich G. unterfangen aus seinem Hauß ein

öffentlich Oafthauß zu machen / und allerley Ae^enr . § /

in - und zwischen den wärckterr/zu beherbergen : Ob nun

wohl einem geglichen sein Hauß fernes Gefallens ge .
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brauchen / und bürgerÜche ^ahrung zu treiben frey ste¬

het ; dieweil ihr aber , eurem Vorgeben nach , mit einem

fonderbahren begnadet / und dasselbe über rechts

bewehrte Zeit gebrauchet / so werdet ihr billig dabey ge¬

lassen / und mag euch - zu LTLachrheii gedachter G . tiV

aus seinem Haupe kein öffentlich ' Mirths - Hauß machen .
V . RW .

Können aber !l . ) hmt zu Tage nach Gefallen
neue Wirths - Häuser aufgerichtet

werden ?

Mit Nichten, denn das Recht neue Wirths - Häuser auf¬

zurichten gehöret l . ) heut zu Tage unter die Regalien , ' l ador .

c. 2. 4. Xtev . /-/>, r/k . / 2.

,2 . ?r. 2 2. briricb . / - - ' sA. ReyZeri . c ^ vs .

Also darf auch 2. ) heut zu Tage in denen Sächsischen
Landen niemand ohne sonderbahre Erlaubniß der Obrigkeit eine

neue Mühle bauen . Riebt . «. «// . / . / § / .

Lrunnem . L. <7. Larp ^ ov . / - ^ . 2. 60-7/ . 4.

/ s . ». 2. und daselbst Lsbacb . bebepli ?
M. 2. ». 4. i?s-s/^-ce«</ . MÄ- ' c- b. 4- 2/ .

Weil heut zu Tage dieses Recht der hohen Landes - Obrigkeit

zugeeignet wird . lierinZ . «i - «o/e «- - / . bmixscbüär .
/ . kA/' . 2 ^ . ^ . Ijs . , ,

'
,

Ja es kan auch z. ) derjenige so die Triffk -Gcrechtigkert aus

einem Schaafstall an vielen Orten hat , keinen neuen Schaaft

ftall an dem Ort , wo zuvor keiner gestanden ist - aufbauen. Lo -

ler . öerlicb . K. L?o-rc/ . 4 - . «. / / . Rnixscbilä .
/iA. 2. c. «. F<r .

Besonders 4. ) wann dem Nachbar einiger Schadedadurch
Ss 2 zu -
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ruwächsct : Dahero haben die Leipziger ehemals gesprochen , wie

863k rs8/rxs - r . /r ?» / ^«bezeuget !

Hat H. p . ein Erb - - 1^reischmar in seinem Dorffe
6 . der von Alters her nevrauet und geschencket hat /

und hakt ihr dabey ein Dorfs liegen , und mit Gerich¬

ten / Obersten und niedersten / darinn keil ; Kretschrnar
« ewest , und habt ihr einem eurem Manne in demselben
Dorffe erlaubet , daß er fremd Bier euren Bauren und

jedermanne / der darinn trincken wollen / scheneken mo -

ye / und will H. p . solches nicht leiden / weil es seinem

Krerschmar zu Schaden geschehe / so mag er solche Ein¬

rede wohl thun / und ihr moger i,r eurem Dorffe reuren

solchen Arerschmar und Schenck - Stadt aufrichten , son¬
dern seyd schtüdig / den wieder abzustellen / und ihr mö¬

get euch mit eurem " vorbringen nicht behelffen / daß es

de,r euren zu gemeinen Nutzen geschehe , daß ihr die (zu¬
richte daselbst habet / und daß das Dorffbey keiner Stadt

binnen einer Meilen liege / solch euer Fürhalten ist euch

mchülfflich . D . R W .

Allein lll . ) wird gefragt :

Ob man die wirchs - Häuser nicht an einen

andern Ort verlegen könne L

Daß solches nicht geschehen kan, wird daher äekenäi -

Ret ^

Weil das Recht Wirthschaft zu treiben ein dingliches

Recht ist , welches aufeinem gewissen Ort hasstet , und vondenu

selben nicht abgesondert werden kan. Äelemlorf .

^ 3. §. / s .

Doch
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Doch daß Fürsten und Edelleute um besserer Bequemlichkeit
willen die Wirths - Häuser von einem andern Ort in ihren OiKciL

verlegen können , zweiffle ichnicht mit kicbcer . D- / . / .

allwo Er , mit Voransetzung der rarionum äubitanäi und cle -

cräenck , diese Meinung mit einem krLejuäiciO so von der lu -
riüen - kacultät zu Jena 1664 . gemacht worden , con -

Lrmiret , welches also lautet :

Auf vorgesetzte so ihr uns zugeschicket /
und euch deß Rechten darüber zu berichten gebetten /
sprechen wir / nach fleißiger Derleß - und Erwegung
darauf vor Recht , daß ihr gestalten Sachen und Um¬
standen nach / den streitigen Aretschmar/Gegentheils
Einwendung ungeachtet / auf euren Grund und Boden

zu bauen / und alt » den aubereit angelegten Bau zu voll¬

führen befugt . V . R . w

IV. ) Wird gefragt :

Ob die Wirthe alle Gäste aufzunehmen schul¬
dig seyn e

Es scheinet als wenn sich allhier die Gesetze selbst wieder -

sprachen. L. / . §. Wird die Fra¬
ge mit L^ ern / und hingegen ««. §.
mit Ja beanrwvrtet :

Welche die OoLores conc ' ililren wollen , indem sie ei¬

nen Unterschied machen , ob sie das Wirths r Hauß schon über¬

nommen haben , oder nicht ; In jenem Fall sagen gemeldte
voüores , daß die Wirthe die Gäste nicht abweisen können, ^. / .

Mine in diesem Fall stehe es bey ihnen , ob sie die Gäste
wollen aufnehmen oder nicht. Besiehe Schneiele ^ . - - i §. «/f .

Ss z
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e-e ^ §/rAs . -r. s/t . rt . «.

F. 8e3N1M » sie ^r^-ch-§. 2. .5- VlL-' jL!' . r »

t ?o/ ^F. ^ Fe - rk . ^ A^ r ^ . c ^ o - r . -?. örunneMLNN .

^ i-i. L / . Fi M»st . cÄ ^ sA . // ^^/ . ». / .

Ich sorge aber ^ man könne hier sagen / die fMmÄionlst

zwar gut / allein es fehlet die ^pplicarion , deßwegen / weil v; e

Rechtsgelehrten L /- F . von dem Fall verfteyen , daermr

noch bey sich überleget / ob er diese Lebens r Art erwchlcn will oder

nicht / da ihn doch der Text deutlich genug einen Wtth nennet ,

< / . wer aber nur bey sich überleget / ob erdteft Lebens - Art er -

wehlen wolle oder nicht , der ist noch kem Wrtth / ran auch tei -

ner
( einem andern jedoch m seiner Me^

nun « nicht vorzugreiffen ) man solle vielmehr einen Unterscheid

mache » / ob die Wirthe die Gaste schon aufgenommen havett /

oder aber noch aufnehmen sollen d ^ ^
c^ch meine aber , daß die Wirthe nach dem Bürgerlichen

Reckt ordentlicher Weift alle Gaste aufzunehmen ^nicht schuldig ,

seyen ^ sondern daß solches in iyren freyen ^villetr peye/ > na » ) be ,

sie aber selbige auch / wennsie sie einmal eingenommen /

nicht mehr verftossen können / von welchem Fall vielleicht L. §.

«/ - . L. redet . , , . . . .

Bey uns aber gehet dieses nicht an mit denenzemgen , die ei-

n - n offene » Schild M« gchängn haben : Lumkac . e>. «r . L/ - » .
L F H /F . Ü n' pprcolrr . ' X altlror . -ie c.

KnchsUülä .
Denn es scheinet/als wenn diese gleichsam Mit denen Frem¬

den - corm ' Lmnen / und weil sie das Vchild ausgehänget » vepp re¬

chen, sie wollen die Ankommende aufnehmen / und ihre bey sich ha-

bendeSackm wol verwahren . Dahero pe auch wieder chrmWtl -

len die Gaste aufnehmen muffen . Lotmeiäe ^ . Uarvpreckr .
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äramm . /« kksberl .

§. z- ' »

Welches doch einige IstmimriM leidet .

i . V Im Fall , mann das Muß schon mit Gasten angefül¬
let ist : denn alsdann kan , wegen Menge der Gäste das B. hcr -
bergungs - Recht billig abgeschlagen werden / nach demExempel
der dlonrien - > welche , ob sie wol zu Verfertigung eines Inlkru -

mems können gezwungen werden » 4. c. L

Dennoch wegen vieler Erforderungen und Ver -

nchttmgen selbst mit Recht zu entschuldigen sind. Üarxxrecbr «
v ^ alüior » /. Lsbor . r » 7. / F.

2 . ) Leidet es eine länürLNOLr bey denenGästM/wenn sie entwe¬

der selbst / oder ihre Knechte und Rosse eine ansteckende Kranck -

heit haben : da auch der so die Trifft - Gerechtigkeit auf einen an¬

dern Acker hat , ein kranckes Vieh nicht dahin auf die Weide füh¬
ren darf / damit die andern nicht zugleich angestecket werden und

umkommen .

UordiäL namgue xecus totum corrumpiL
ovLIc

mLeulct 5ociL5 , eib te § re § Lnä3
^ reZe l

Ein ungesundes Schaff verderbt die gantze
Heerde ,

Drum siehe , daß es bald davon geson¬
dert werde .

Welches Rnipfcli ' ää. - O. e. 7. -Z. . ?/ . Larp/ov .
Ls«/ . 4/ . - ic/F . und daselbst L^ bacbi - S. L. lub . stn . mitmehrem
vertheidigen .

v . Wird
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V. Wird geftaget .

wann denen Soldaten eine gewisie Stadt

angewissen worden / allwo sie ihre Unterhal¬

tung haben sollen / der Rath oeßOrtes aber schi¬
cket dieselbe in die wirths - Häuser / ob die Wer¬

the den Räch belangen können / daß er ihnen

die Unkosten vor die Unterhaltung derer Sol¬
daten und die von den Soldaten

Zugefügte Schaden ersetzen
solle ?

Hier muß man insonderheit darauf schmo r . ) was der

Rath und die Würthe wegen Einnehmnng derer Soldaten mit

einander abgeredet haben . v . ^
2. ) Wie es fünften gewöhnlich sey , und ob der Rath m

eben dergleichen Begebenheit ehemals etwas gut gethan . iVIev .

und alsdann können sich die Wirthe , bey so
gestalten Sachen mit allem Recht an den Rath , als, /lclmini -

ürarorn der Stadt , halten , und von demselben die Unkosten , und

Ersetzung deß Schadens wieder begehren.

VI . wird gefragt .

Ob ein Wirth die Einwohner zwingen könne /

daß sie nur sein Bier / und kein fremdes
kauffen sollen ?

Mit Nichten , denn zu freywilligen Handlungen , und die in

eines eigenen Vermögen stehen ,kan niemand gezwungen werden .
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leLIaur . / «L. Labor . « Varbos . / ^ . / . «rx z. noch
aus denenselben eine kräWge Obllgarion oder Besitz entstehen,
Ro ! an6 . a ' VMe ^ sL z. ^ 2 . «. ^ 2 . Lsbacb . ^ OsrxLvv .

I . 4 . ^ // . « M« ex . Li- ivM. «. z/ .

Nun über ist das Bier kauffm » ich kauffe es, wo ich wolle ,
eine solche Handlung , wie es aus killor . kaucbbar . saton und

8ocin . beweiset Larprov . ^ - ' t . 2. 4. kriucn .

^ Ksv § er . eLe/Lü!--. p- -<rS. ^s<7. 5-.

Derowegen kan einer auch nicht gezwungen werden , daß er

nur in einem Wirths - Hause das Bier nehme , darp ^ vv . ^ . / . wm

auch der , so eine Mühle hat , niemand zwingen kan , daß er nur in

seiner Mühle maale . Loer . ^ / ? /2/ . Viviu8 . - iee ^4- ^. ». ^

s .

Noch der so einen Backofen hat' / daß man nur in fernem
Backofen backen solle, burch ^ o/ . / . Q,- ?/ ' /22. Kolanä . a VaUe .

1. k?o») 7/2. ?». Oarprvv . - i . / . LeLrur . ^- c^- «». »- .
Kni^scbück . //ä . / . e ^ . 22 . » . 64 .

Wo man jedennoch M. ) stagen kam

Ob man dieses Recht wieder die Einwohner
verjähren könnet

Welche Frage mit Jabeantworletwird , wenn die Einwohr
ner es bey besagtem Vewot bewenden lassen, und unterdessen das

Bier an keinem andern Ort gekaufftthaben , Oar ^ ov .
Lriricb . SÄlR. e^§er . Dsc . e4 «^ s . «.

Mwo sie anmercken,daß wer in diesem Fall sich auf die Dm

jährungsteiffen wolle , erweisen müsse , . ) daß das Verbot ge ,

schehm,2. ) daß es der Gegentheil damit beruhen lassen- z . ) die

m Rechten bestimmte oder vorgeschriebene Zeit .
Tt Denn
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^Derm in denen stmvns mcorporalibus , ( dergleichen auch
ras Recht oder der Zwang , das Bier nur in einem Witths - Hauß
M kauffen, ist ) ist die polleü nichts anders , als drrGebrauch

wit desjenigen Willen , wieder welchen die Verjährung vorgenom¬

men wird . Xlenocli . F. ex Lr . v - ES . t/x

st. /4/ . LarpLOV . -i. /eA. N. /4 .

V! II . ) WirdgeftagL :

Ob der Besitz / den man aus einem Derbst er¬

langet/daß das Bier an keinem andern Ort solle
gekannt werden / wieder alle nutze , oder nur wie -

der diejenigen , denen es verdorren

, worden

Das erste wird bejahet mit Nesenöork . eLF,- / . /EFL - - . L

Fo/v/ ^ . c - . L. §. Mwo er vvmVerbvt der Beherbergung diese

Krage venclliret , und dafürhält , es seyegenug . wenndas Verbot

nur an etliche ergangen - ey , ob schon nicht an den meiftmThcil ,

wann nur dergleichen Verbot dem gantzsn Volck oder Stadt zu

Ohren gekommen ; oder auch an die meisten und keiner davon wie -

dersvrochenhat,Mls Lart . und Lravetr . Llesenciorf . / . wann

dieses die wahre und rechte Ursach ist, wird sie auch aufZegemvär ,
tige Frage können axxüLiret werden .

IX ) Wird gefragt ;

Ob dieses Recht mit XXXI . oder XN . Ichrei ,
nach dem S rchsischen Recht verjäh¬

ret werdet

Antwort Mit XXX ! . Jahren V! . Wochen und IN . Tagen ,
earvzov . welcher daselbst denen , die anderer Mei -
'

. nung
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ttmrg sind , gründlich antwortet , wie wir auch oben von der Ver¬

jährung deß BrawRechtes gehandelt haben I. O . 2 .

Doch wann im F-' ll , da dieses Recht verjähret worden , die

nundaussch

Vier anderstwo kauften dürften :
Denn es scheinet, als wmn hier einer dem andern verbun¬

den sey; Sie Einwohner / daß sie das Bier kauften ; die

WLrkhe/daß sie gutes Bier verkauften ; wennnun diese ihrerOb -
liZLÜon kein Genügm leisten, so können sie auch jene nicht zwin¬
gen , daß sie das Bier bey ihnen kauften sollen .

Hiermit kommst das QuedlmömgisHe Rammm derer Be¬
cher mndiesen Worten überem :

Die Decker sollen die gantze Stadt mit allerhand
Brod nothdürfftig versehen / und dasselbe aufgefetztes
Gewicht zu backen verbunden seyn : Würde nun solches
nicht erfolgen / so soll , so wohl Frembden / als Einheimi -
fcben / obne Unterscheid / ob sie der Becker Innunas - Ge -

von Beckern . §. §.
Me auch derer Fleischer : mit diesen Worten ;
Die Fleischer sollen ins^samt

verpflichtet ftyn / die

bey verspürten Mangel , ss offt sich derselbe begiebt / die

Gilde mit i z. Tll - aler Straffe beleget / und einem jeden
das freye Schlachten zu

- O

werden . Quedlmb . Pvlügelassen r

Fleischhauern . §.
l - Obliuari

ßeyMrdn . ^/ . x/ . von den ,
Und dergleichen GegemObliZarion scheinet auch unter de ^

nen Dorff - Wirthen zu seyn, welche verbunden sind, daß sie das

Bier nur m gewissen Städten und Aembtern kauften ,
T t 2 Dann
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" " Dann wann sie nicht so viel Bier brauen , als die Bauren zu

ihrer Nothdurfft brauchen, kan man dmen Wirthen nicht übel

nehmen, wenn sie das Bier von andern Orten herführen . .

X. ) Wird gefragt

neu / brß sieEssen/Trmcken/Hsu/Stroh /
Stall - Geld / und Aufwartung

bezahlet L/

Allerdinges , Loler . sie MceMeA - ' ec «- : / . c . 2. -r. 2/4 -

Carvrov . 2. co«/i . 22 . » . s . LsbLck . M <I . Lro -

LOV / . <7o»/?. F s . /F » «- / . Hclnsr , See// , s

^ v^i/ep . k. 4 . M. «/e . «. x. 4 ^ ^. LrruV . ^ ^ 4 ^ .

Ld . c-4-. §. ». - >^e§vlrnr ^ ^ 4 . « ES > . - 2. / L F.

xnrscli ^ ^ t <e ^ er - ^e/L, - ' . E . c ^ ^s . » . 7».

Weil einem gemeinen Wesen daran gelegen ist, daß man vor

die Reisende und . G äste Wrths - Häuser halte, welche mchtnur

dasBenüthigtedargeben , L. «ie/e ^F E/ . c - ^ s « . fon -

dem auch vor die Sachm - so in . Verwahrung gegehen werden ,

^DnM- gen ist rs auch billig , daß ihnen in andim Stücken

wiederum g-hulffen werden absonderlich , daß ein jeder diestben ge -

schwind und ohne langen ? roceiI bezahle, damit sie Nicht , aus

Überdruß , von ihrem Vornehmen abstehen , und hernach anderem

reisende Personen einzunehmen sich weigern . k ! ev . sie c.

-r. 4- st . Llefenöorf . 0. ^ H. / . .

Es scheinet zwar im Wkge zustehen̂
r . ) DaßeseineArtderLxecurionsty , welchedikletzte Ge -

ttchtlicheHandlunZ und keinerer ivac-Person . erlaubet WN soü

L») Daß
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r . ) Daß der Wirth kein stillschweigend Unterpfand habe.
Meine aufdieftEinwürffe antworten O. kickrer . - / .

^ / . und Nefenäorst - i . L
Und zwar aufden r . ) daß dieJnnenbehaltung keinesweges

eine Art der Lxecurlon sey, weil er Wirth das,was er behält,schon
in Handen hat, welches er durch die LxecmiOn kaum so geschwind
erlangen wurde . .

Aufden r . ) Einwurff wich geantwortet , daß das Recht et¬

was innen W behalten - von dem Unter - Pfand gar weit untere

schiedenist,undkanohnePfand ^wegeneinerSchuld , darzu sich
einer nur mit einer Handschrifft verbindlich gemachet - exerUret
werden , Larpr . örunneman . s- e L. « - . sL-

Cndllchwird XI. ) gefragt :

Ob die Wirthe gehalterr sind , den Schaden ss
Ln demWmhs - Hause geschehen/zu

ersitzen t

DieseFrage nun desto besser zu erklären , hat man zu sehen ;
1. ) Wer den Schaden gethan ?
2. ) Wie solcher geschehen ?
i . ) Ob ihn der Wirth selbst/oder jemand aus bestem

> oder aber ein gar Frembder gtthan ?

Wenn der Wirth , den Schaden selbst verursachet , so ist er

ohne Zweiffe! selbst gehalten-, und zwar , wenn er selbst gestohlen ,
aWons lu cci, oder F . Uone I ^ ^nilrss , wenn ein anderer den

Schaden gethan ; 5rruv . cE °
F. §. F.

Td 5 Dahe -
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Dahero auch . wann ein Reiftnderdem Wirth einen Kasten ,
Beutel , Mantel - Sack oder Felleisen , verschlossen und versiegelt ,
in Verwahrung gegeben ; dieser aber solches eröffnet Wiederum

eingehändiget , wird der Reisende wegen derer mtwmdetm und

entzogenen Sachen aä luramenmm in llcem gelassen. Zcamm »

- i - < 7 . ^ / o. öonifLc . / - »sS . ^/ «- ' / . F.

-r. 2 / . kjLrppreclw . / . L/?. 4' e ^ ^ //S .
-r. /4 . äcin ^ släe ^ . E- / . / . Nei5 ^ - rä . Äe /Y' SÜ-ZF. ^ö/ . / .

QWc/ . ^ s ? ' .

Es erzehlet kdilanäer a 5itv ^ M. ^ / . D̂ /Zs». / . / . z o- - .

ein Exempel eines sehr treuloftn Wirtl ) es , welcher eines Kauff -
Manns ManteKSack eröffnet , und die 5pLci6caüon derer darin¬

nen enthaltenen Gelder Weggenommen , auch solchen wiederum

zugenehet ; Als nun der Kauffmann schon etliche Meil - weges
von diesem Wirths - Hauß entfemetwar , hat der Wirth denselben
mit gewaffneter Hand eingeholet und zun' rck gebracht , als einen

Dieb angeklaget , und dieses sein gottloses Vorgeben zubeweisen ,
die LpeciücaüOn , so mit dem Geld , das im Mantel - Sack war ,

übereinkam , vorgezeiget ; worauf der Kauffmann bey nahe als

ein Dieb wäre verurrheilet worden , wo nicht der Satan seine Um

schuld so wunderbahrer Weise an das Licht gebracht hätte . denn

dieser verleitete den Wirth soweit, daß er einenMeimEydbe¬
gierige , worauf er in jedermans Gegmwarr von dem Satan in

die Lufft geführet , und der Kauffmann lrßgesprochen worden .

Wann aber der Schade von einem aus seiner oder

von dessen Bedienten geschehen, ist der Wirth gleichfalls ge¬

halten , wegen der zugerechneten Schuld ; Indem ihme zugeschrie¬
ben wird , daß er untteue und nachlässige Bedienten hat , Srru v.

«i. L
Er ist aber den Schaden , den ein gleichfalls Reisender oder

Frembder einem andern Reisenden oder Frembden zugefügtt,nicht
zu ersetzenschuldig. L. / . §. F. /l Srruy . - l . /.

Zft



Vorn Wirthschafft treiben . Z § f

2. ) Ist m Ansehung der Art rznd Weise ein Unterscheid zu
machen- ob derSchaden aus Fahrlaßigkeit der ^ « // ^ oder oh¬
ne derselben Schuld mr - Von ohngesehr geschehm sey.

In jenem Fall ist der WLtth gehaltm ; in diesem aber nicht ,

Wann nur vsr der ohngefehrm Begebenheit keine Schuld
La gewesen , welches - wieofft es sich zutrage ? err . 6e kerrar . ^

. p. rs. /ie « /L . , «- // - . 2. «-. lehret - Lwn - ,m . / . «. L allwo
er auch von dem Schaden , ss durch Feuer , Diebstahl , oder aufan -
dere Weise - zugefüget worden , weirläufftiger handelt .

Hieraus kan auch die XU. ) Frage äeckliret werden ,

Ver den GGadm zu erfttzen schuldig fty / wenn
^

bep einem öffentlichen Tumult und Aufruhr/de¬
nen Reifenden dergleichen zugefü -

. getwordene

Weil dieses als ein ohngefahrer Zufall anzusehen, so ist der
Wirth kemesweges Larzu verbunden , klock . -po/.

Alleine indem ich mich erinnere , daß ich von dem Recht
Wirthschafft zutreiben nicht ex profcüo . sondem nur inciclen -

rer , Md in so ferne es mit dem Brau - Recht nahe verwandt ist ,
handeln wollen , ruffe ich mit demPoeten aus :

OLuäitejAmrrvo8,puErj,sL ( prstabib ^ re .

Demnach ich nun von demBramR - cht , i . ) fo ferne es cs ^.

MtLZrr Werden soll / oder 2. ) bereits ist / auch wie

L. ) sich selbiges endiget / und 4. ) von denen Rechten so ei¬

nige Gleichheit mit selbigem haben/ob wol nicht sovollkom -
^ men
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meri ,

schließe ich hiermit diesen ImÄar .

Und dancke meinem GOTT , daß mirs so wol

Indem Er Krafft und Stärck , zur Arbeit mir

Der dreyfach heilge GOTT , das grosse Drey
und Ein ,

Soll stets mit Ruhm und Preist , von uns ver¬

ehret seyn .

m

D

Alpha-
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